
Sozialpolitik

Nr. 458/12 vom 25. Oktober 2012

Katja Rathje-Hoffmann zum Betreuungsgeld: Erzählen Sie
keinen Unsinn, Frau Bohn - es geht um ein -und zweijährige
Kinder!

CDU-Sozialpolitikerin Katja Rathje-Hoffmann hat die heutige (25. Oktober
2012) Behauptung der Parlamentarischen Geschäftsführerin der grünen
Landtagsfraktion, Marret Bohn, mit dem Betreuungsgeld solle Eltern Geld
dafür gezahlt werden, „dass sie ihre Kinder nicht in die Kita schicken“, als
Unsinn zurück gewiesen:

„Frau Bohn weiß selbst, dass ihre Behauptung völliger Unsinn ist. Es geht beim
Betreuungsgeld ausschließlich um Kinder, die jünger als drei Jahre sind. Diese
Kinder besuchen Krippen“, erklärte Rathje-Hoffmann heute (25. Oktober
2012) in Kiel.

Grüne und SPD versuchten seit Monaten den Eindruck zu erwecken, dass
Kinder im Vorschulalter durch das Betreuungsgeld vom Besuch einer
Kindertagesstätte abgehalten werden. 

„Die große Mehrzahl der Eltern will ihre ein -und zweijährigen Kleinkinder
eben noch nicht in staatliche Einrichtungen geben. Bei Kindern zwischen drei
und sechs Jahren ist das anders. Deshalb betreiben Grüne und SPD eine
bewusste Stimmungsmache mit unehrlichen Argumenten“, so
Rathje-Hoffmann.
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Grüne und SPD verfolgten das alleinige Ziel, auch Kleinkinder unter drei
Jahren bereits in staatliche Betreuungseinrichtungen zu geben. Die CDU
dagegen wolle auch Eltern, die ihre Kleinkinder bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres zu Hause betreuen und erziehen, unterstützen. 

„Wir können gerne darüber streiten, ob der Staat nur noch diejenigen Familien
fördern soll, die bereits ihre Babys in staatliche Obhut geben. Diese wichtige
Debatte wollen SPD und Grüne jedoch nicht führen. Deshalb stellen sie lieber
falsche Behauptungen auf“, so Rathje-Hoffmann.
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